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Die vorliegende Satzung wurde auf der ordentlichen Mitgliederversammlung des BVK  
am 14.03.1990 in Bexbach beschlossen.  
Änderung der Satzung in § 4.2 laut Beschluss der ordentlichen Mitgliederversammlung  
vom 22.06.2001 in Maastricht. 
Weitere Änderungen der Satzung laut Beschluss der ordentlichen Mitgliederversammlung  
vom 07.09.2010 in Hannover.
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Bundesverband  
Kraftwerksnebenprodukte e. V. (BVK) 
 
 
 

Satzung 
 
 
 
 

1 Name und Sitz  
 
1.1 Der Verband führt den Namen 

"Bundesverband Kraftwerksnebenprodukte e. V.". 
Die Kurzbezeichnung lautet: BVK 
 

1.2 Er ist in das Vereinsregister Essen eingetragen. 
 

1.3 Der Verband hat seinen Sitz in Düsseldorf. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Verbandssitz. 
 
 
 

2 Zweck 
 

2.1 Zweck des Verbandes ist es, die Nutzung von Kraftwerksnebenprodukten als Sekundärrohstoffe zu 
fördern. 
 
Er widmet sich im einzelnen folgenden Aufgaben: 
 
- Förderung der Erforschung der Verwendbarkeit von Kraftwerksnebenprodukten, 
 
- Fördern und Durchsetzen von Anwendungsmöglichkeiten, 
 
- Förderung der Produktakzeptanz, 
 
- Zusammenarbeit mit der VGB PowerTech e.V. und mit anderen geeigneten Verbänden und  
  Institutionen. 
 
 

2.2 Der BVK vertritt die Interessen seiner Mitglieder gegenüber staatlichen und privaten Stellen und wirkt 
für das gemeinsame Wohl seiner Mitglieder.  
 
Zu seinen ständigen Aufgaben gehören insbesondere: 
 
- Vertretung der Verbandsziele in der Öffentlichkeit, 
 
- Beratung von Behörden, Verbänden und Wirtschaftsunternehmen, 
 
- Herausgabe von Fachschriften und Informationsmaterial, 
 
 

2.3 Ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb ist ausgeschlossen. 
 
 

2.4 Der Verband kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben geeigneter Unternehmen bedienen. Er kann 
solche Unternehmen gründen oder dem gleichen Zweck dienende sonstige Maßnahmen beschließen 
(siehe auch 8.10). 
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3 Geschäftsjahr 
 
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 
 
4 Mitgliedschaft 
 
Der Verband hat ordentliche und außerordentliche Mitglieder. 
 
 
4.1 Ordentliche Mitglieder sind Unternehmen, die Kraftwerksnebenprodukte erzeugen und/oder vertreiben 

und deren Verwertung fördern. 
 
 
4.2 Außerordentliche Mitglieder sind Einzelpersonen, die die Aktivitäten des Verbandes wissenschaftlich, 

technisch und/oder organisatorisch fördern.  
 
Einzelpersonen, die die Aktivitäten des Verbandes in besonderer Weise fördern oder gefördert haben, 
können auf Beschluss der Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Ehrenmitglie-
der zahlen weder Aufnahmegebühr noch jährliche oder zusätzliche Beiträge. 

 
 
4.3 Der Antrag zur Aufnahme ist schriftlich an die Geschäftsführung zu richten. Über die Aufnahme ent-

scheidet der Vorstand. Im Falle der Ablehnung eines Aufnahmeantrages kann die Mitgliederversamm-
lung angerufen werden. Es ist es nicht erforderlich, dass die Mitgliederversammlung eine Ablehnung 
begründet. 

 
 
4.4 Die Mitgliedschaft mit allen Rechten und Pflichten gemäß dieser Satzung beginnt mit der schriftlichen 

Bestätigung der Aufnahme durch die Geschäftsführung. Im Aufnahmebeschluss kann der Beginn der 
Mitgliedschaft bis auf den Tag der Antragstellung zurückdatiert werden. 

 
 
4.5 Jedes ordentliche Mitglied verpflichtet sich, unverzüglich nach Erhalt der Aufnahmebestätigung eine 

Aufstellung zur Beitragsbemessung vorzulegen und spätere Veränderungen unverzüglich mitzuteilen. 
 
 
4.6 Die Mitgliedschaft endet: 

 
(1) Bei dauerndem Fortfall der Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft. 

 
        (2) Durch Ausschluss: Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes mit sofortiger Wirkung 
 ausgeschlossen werden, wenn es nach schriftlicher Abmahnung, trotz einer Fristsetzung von  
 einem Monat, seinen satzungsgemäßen Pflichten nicht nachkommt. 
 
 Gegen den Ausschluss ist der Einspruch vor der Mitgliederversammlung möglich. In diesem Falle 
 entscheidet die Mitgliederversammlung über den Ausschluss. Danach steht entweder die Anru-
 fung des Schiedsgerichtes (siehe 12 der Satzung) oder das Beschreiten des ordentlichen  
 Rechtsweges zur Verfügung. 
 
        (3) Durch Austritt: Der Austritt eines Mitgliedes ist nur möglich unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 
 von 6 Monaten zum Jahresende. Die Austrittserklärung erfolgt durch eingeschriebenen Brief an 
 die Geschäftsführung. 
 
        (4)  Durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Mitglieds. 
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4.7 Bei Veräußerung eines Unternehmens hat die Mitgliederversammlung das Recht, innerhalb von 6 

Monaten zu entscheiden, ob der Rechtsnachfolger Mitglied des BVK wird. 
 
 
4.8 Mit dem Verlust der Mitgliedschaft enden Rechte am Vermögen des Verbandes. 
 
 
 

5 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 
5.1 Alle ordentlichen Mitglieder haben gleiche Rechte und Pflichten. 

 
Rechte und Pflichten der außerordentlichen Mitglieder werden durch den Vorstand vorgeschlagen und 
durch die Mitgliederversammlung beschlossen. 

 
 
5.2 Soweit diese Satzung nicht anders bestimmt, haben Mitglieder u. a. das Recht 

 
(1) auf Auskunft, Rat und Hilfe seitens des BVK in allen Angelegenheiten gemäß Ziffer 2, 
 
(2) die Einrichtungen und Leistungen des BVK in Anspruch zu nehmen, 
 
(3) ihr Stimmrecht gemäß dieser Satzung auszuüben, 
 
(4) Anträge an die Organe des BVK zu richten, 
 
(5) gegen Beschlüsse des Vorstandes bei der Mitgliederversammlung Berufung einzulegen. 

 
 
5.3 Die Mitglieder haben die Pflicht, die Bestimmungen der Satzung zu beachten, insbesondere die Be-

strebungen und die Zwecke des Verbandes zu fördern und zu unterstützen. 
 
 
 
 

6 Beiträge 
 
6.1 Die Kosten des BVK werden durch Beiträge und Umlagen gedeckt (siehe auch 8.10). Das Nähere 

regelt die Beitragsordnung. 
 
 
6.2 Die Mitglieder haben die auf sie entfallenden Beiträge und Leistungen gemäß der Beitragsordnung 

innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Rechnung an den Verband zu zahlen. 
 
 
6.3 Der Jahresbeitrag wird mit der schriftlichen Anforderung durch die Geschäftsstelle fällig. 
 
 
  

7 Organe des BVK 
 
Organe des BVK sind 
 (1) die Mitgliederversammlung 
 (2) der Vorstand 
 (3) die Geschäftsführung 
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8 Mitgliederversammlung 
 
8.1 Die Mitgliederversammlung besteht aus den Vertretern der Mitglieder. 
 
 
8.2 Die Mitgliederversammlung legt in Beschlüssen die Richtlinien der Arbeit in Übereinstimmung mit den 

in der Satzung genannten Zwecken des Verbandes fest. 
 
 
8.3 Die Mitgliederversammlung muss mindestens einmal im Jahr stattfinden. Einladungen müssen spätes-

tens 14 Tage zuvor mit Post oder auf elektronischem Wege durch die Geschäftsstelle oder den Vor-
stand abgesandt werden. In besonderen, vom Vorsitzenden für dringend erachteten Fällen kann diese 
Frist bis auf drei Tage abgekürzt werden. 

 
 
8.4 Über Gegenstände, die nicht in der Tagesordnung mitgeteilt sind, und über Anträge, die nicht spätes-

tens drei Tage vor dem Tag der Versammlung der Geschäftsführung schriftlich zugegangen sind, darf 
ein Beschluss nur gefasst werden, wenn sich die Versammlung einstimmig damit einverstanden er-
klärt. Auch außerordentliche Mitglieder sind einzuladen. 

 
 
8.5 Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist, soweit diese Satzung nicht Ausnahmen 

vorsieht (siehe 8.10), ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden oder vertretenen Mitglieder be-
schlussfähig.  

 
 
8.6 Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden des Vorstands oder seinem Stellvertreter geleitet. 

Sie beschließt über alle Angelegenheiten des Verbandes, die nicht dem Vorstand obliegen. 
 
 
8.7 Beschlüsse können auch auf schriftlichem oder elektronischem Wege gefasst werden, wenn sich die 

Mehrheit der Mitglieder mit diesem Verfahren einverstanden erklärt. Die Bestimmungen des Gesetzes 
oder der Satzung über die für den Beschluss erforderliche Mehrheit bleiben hiervon unberührt. Die 
Mitglieder sind über das Ergebnis der Beschlussfassung unverzüglich zu unterrichten. 

 
 
8.8 Der Mitgliederversammlung obliegt die Entscheidung, insbesondere über 

 
(1) Aufnahmeanträge, 
 
(2)  die Wahl und Abberufung von Vorstandsmitgliedern, 
 
(3)  die Entlastung des Vorstandes, 
 
(4)  die Beschlussfassung über Satzungsänderungen, 
 
(5)  die Beschlussfassung über den Jahresabschluss, 
 
(6)  die Festsetzung des Jahresbeitrages und sonstiger von den Mitgliedern zu erbringender 
 Leistungen, 
 
(7)  die Beschlussfassung über den Haushaltsplan und die Bestellung zweier Rechnungsprüfer, 
 
(8)  Einsprüche gegen den Ausschluss eines Mitglieds. 
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8.9 Jedes ordentliche Mitglied hat eine Stimme. Alle Entschließungen werden - soweit nach Gesetz und 

Satzung nichts anderes bestimmt ist - mit einfacher Stimmenmehrheit der auf der Mitgliederversamm-
lung anwesenden oder durch schriftliche Vollmacht vertretenen Mitglieder gefasst.  

 
(1)  Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 
 
(2)  Im Falle der Vertretung darf jedes anwesende Mitglied nicht mehr als zwei andere Mitglieder  
 vertreten. 
 
(3)  Über die Mitgliederversammlung und ihre Beschlüsse ist innerhalb von 3 Wochen eine Nieder-
 schrift zu fertigen, vom Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter und dem Protokollführer zu unter-
 zeichnen und den Mitgliedern zuzustellen. 
 
(4)  Der Protokollführer wird vom Vorsitzenden bestimmt. 
 
(5)  Außerordentliche Mitglieder haben kein Stimmrecht. 

 
 
8.10 Eine Mitgliederversammlung, auf der folgende Tagesordnungspunkte stehen: 
 

• Entschließungen über Beiträge, Umlagen und sonstige Leistungen der Mitglieder,  
• die Gründung neuer Unternehmen,  
• eine Satzungsänderung und  
• die Auflösung des Verbands  
 

ist nur beschlussfähig, wenn mindestens  2/3 der ordentlichen Mitglieder vertreten sind. Andernfalls ist 
eine weitere ordnungsgemäß einberufene Versammlung, die einen zeitlichen Abstand von 14 Tagen 
nicht unterschreiten darf, ohne Rücksicht auf die Zahl der vertretenen Mitglieder beschlussfähig. 
 
 

8.11 Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn 
     

(1) der Vorstand es für notwendig erachtet, 
 

(2)  mindestens 20 % der ordentlichen Mitglieder einen diesbezüglichen Antrag stellen. 
 
 
 

9 Vorstand 
 
9.1 Den Vorstand des Verbandes bilden: 

 
Der Vorsitzende, 
sein Stellvertreter, 
der Schatzmeister sowie 
ein oder mehrere Beisitzer. 
 
Alle Ämter sind Ehrenämter. 
 

9.2 Das Amt des Schatzmeisters kann mit einer anderen Funktion im Vorstand zusammen ausgeübt wer-
den. 

 
 
9.3 Vorstand des Verbandes im Sinne des § 26 BGB ist der Vorsitzende. 
 
 
9.4 Die Vorstandsmitglieder werden im Regelfall für die Dauer von drei Jahren gewählt. Wiederwahl ist 

zulässig.  
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9.5 Das Amt der Vorstandsmitglieder beginnt mit dem Ende der Mitgliederversammlung, in der sie gewählt 

werden.  
 
 
9.6 Der Vorstand wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden sowie dessen Stellvertreter. 
 
 
9.7 Scheidet ein Mitglied des Vorstands vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so wählt die nächste Mitglieder-

versammlung einen Nachfolger. 
 
 
9.8 Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit Stimmenmehrheit. Zur Beschlussfassung ist die Anwesenheit 

von mindestens 2/3 der Vorstandsmitglieder erforderlich. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des 
Vorsitzenden, bei seiner Abwesenheit die seines Stellvertreters den Ausschlag. 

 
 
9.9 Die Aufgaben des Vorstandes sind insbesondere: 

 
(1) Leitung der laufenden Geschäfte, insbesondere die Ausführung der Beschlüsse der Mitglieder-
  versammlung sowie die Erstellung eines Haushaltsplanes, 
 
(2)  Beschlussfassung über Ausschluss von Mitgliedern, 
 
(3) Vorbereitung der Mitgliederversammlungen, 
 
(4)  Die Bestellung, Abberufung und Beaufsichtigung des Geschäftsführers. 
 
 

9.10 (1) Der Schatzmeister hat vollständig und ordnungsgemäß Rechnung zu legen. Die Jahresabrech -
  nung ist dem Vorstand innerhalb von zwei Monaten, der Mitgliederversammlung in der ersten  

  ordentlichen Sitzung nach Ablauf des Abrechnungszeitraumes zur Genehmigung vorzulegen. 
 Die Abrechnung ist zuvor von zwei Rechnungsprüfern zu prüfen und zu bestätigen. 
 
(2) Der Schatzmeister überwacht verantwortlich die Verwendung der Mittel nach Maßgabe des 
 Haushaltsplanes. 
 
 
 

10 Geschäftsführer 
 
10.1 Der Geschäftsführer leitet die Geschäftsstelle nach Vorgaben des Vorstandes. Er ist diesem für die 

ordnungsgemäße Geschäftsführung verantwortlich. 
 
 
10.2 Art und Anzahl der Angestellten und den Inhalt ihres Anstellungsverhältnisses bestimmt der Vorstand. 

Der Vorstand kann hierzu in begrenztem Umfang den Geschäftsführer ermächtigen. 
 
 
10.3 Der Geschäftsführer nimmt an allen Sitzungen der Organe mit beratender Stimme teil und sorgt für die 

Anfertigungen der Niederschriften. 
 
 
10.4 Der Geschäftsführer (bei Fehlen eines Geschäftsführers der Schatzmeister) teilt den Mitgliedern die 

zu zahlenden Beiträge auf der Grundlage der in der Mitgliederversammlung gefassten Beschlüsse 
schriftlich mit. 
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11  Arbeitskreise 
 
11.1 Zur Unterstützung der Verbandsarbeit können für besondere  Aufgabengebiete Arbeitskreise gebildet 

werden. 
 
 
11.2 Die Arbeitskreise werden von einem aus ihrer Mitte gewählten Obmann geleitet. 
 
 
11.3 Sie haben der Mitgliederversammlung und dem Vorstand auf Anforderung über den Stand ihrer Bera-

tungen zu berichten. 
 
 
 

12  Schiedsgericht 
 
12.1 Im Falle von Streitigkeiten zwischen ordentlichen Mitgliedern und/oder dem Vorstand können die Par-

teien sich im gegenseitigen Einvernehmen einem Schiedsgericht unterwerfen. Das Schiedsgericht 
wird vom Vorstand einberufen. 

 
 
12.2 Der Vorstand kann zur Sicherung der Schiedsgerichtskosten die Einberufung von der Zahlung eines 

angemessenen Vorschusses - durch den, der das Verfahren beantragt hat - abhängig machen.  
 
 
12.3 Der Vorsitzer des Schiedsgerichtes wird von der Industrie- und Handelskammer Essen bestimmt. Er 

sollte die Befähigung zum Richteramt haben. Er bestimmt für das jeweilige Schiedsgericht zwei Beisit-
zer aus dem betroffenen Fachgebiet. Je ein weiterer Beisitzer kann von den Parteien benannt werden. 

 
 
12.4 Die Entscheidung des Schiedsgerichts ist unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges endgültig. 

Der Beschluss ist rechtskräftig, wenn die Entscheidung des Schiedsgerichts zugestellt ist. 
 
 
 
13  Geheimhaltungspflicht 
 
Vorstand und Geschäftsführung haben die Geschäfte unparteiisch zu führen und dienstlich zu ihrer Kennt-
nis gelangte Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse seiner Mitglieder vor jedermann geheimzuhalten.  
 
 
 

14  Satzungsänderungen 
 
Eine Satzungsänderung muss vor der Mitgliederversammlung in die Tagesordnung aufgenommen und 
ordnungsgemäß bekanntgemacht sein.  
 
 
 

15  Auflösung des Verbandes 
 
15.1 Eine Mitgliederversammlung, in der die Auflösung auf der Tagesordnung steht, ist beschlussfähig, 

wenn mindestens 2/3 der ordentlichen Mitglieder vertreten sind. Andernfalls ist eine weitere ordnungs-
gemäß einberufene Versammlung, die einen zeitlichen Abstand von 14 Tagen nicht unterschreiten 
darf, ohne Rücksicht auf die Zahl der vertretenen Mitglieder beschlussfähig (siehe 8.10). 
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15.2 Bei Auflösung des Verbandes verfügt die letzte Mitgliederversammlung über das nach Abzug der Ver-

bindlichkeiten verbleibende Vermögen. Es darf nur einem Hochschulinstitut oder einer anderen geeig-
neten Stelle zur Verfügung gestellt werden und ist für Forschungsaufgaben auf dem Gebiet der Kraft-
werksnebenprodukte zu verwenden. Eine Aufteilung an die Mitglieder ist ausgeschlossen. 

 
 
 
 
Anhang: Beitragsordnung 
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Beitragsordnung 

des 
BVK, Bundesverbandes Kraftwerksnebenprodukte e.V. 

 
- in der Fassung vom 7.September 2010 – 

 
Die Mitgliederversammlung des Bundesverbandes Kraftwerksnebenprodukte e.V. hat am 07.09.2010 ge-
mäß Punkt 6 der Satzung zum 1.1.2011 folgende Beitragssatzung gefasst: 
 
 
1.  Grundsatz 
 
1. Der jährliche Haushaltsplan wird von der Mitgliederversammlung beschlossen. 
2. Die Mittel zur Deckung – Gesamtbeitragssumme-  werden durch Beiträge und Umlagen der Mitglieder 

aufgebracht. 
 
 

2. Bemessung der Beiträge 
 
1. Der jährliche Beitrag für außerordentliche Mitglieder gemäß 4.2 der Satzung beträgt : 250,00 €. 
 
2. Der jährliche Beitrag für ordentliche Mitglieder gemäß  4.1 der Satzung setzt sich wie folgt zusammen: 

� Erzeuger (Kraftwerke):  10.000,00 € 
� Vermarkter 
o bis 200.000 Tonnen:        7.500,00 € 
o >   200.000 Tonnen:       25.000,00 € 
 

3. Für Unternehmen, die ordentliche Mitglieder im BVK werden möchten, wird eine Aufnahmegebühr von 
5.000,00 € erhoben. 

 
4. Anrechenbar für die Tonnagen sind die in Deutschland und im Ausland vermarkteten Flugaschemen-

gen des Vorjahres mit der Baustoffqualität EN 450. Andere Kraftwerksnebenprodukte wie Kesselsand, 
Wirbelschichtaschen, SAV-Produkte usw. sind nicht zu berücksichtigen. Vermarkter dieser Kraftwerks-
nebenprodukte fallen in die Kategorie „bis 200.000 Tonnen“. 

 
Für Flugasche ist zu erfassen: 

� alle in Deutschland vermarkteten Tonnagen, unabhängig davon, ob sie aus deutschen Kraftwer-
ken stammen oder nach Deutschland importiert wurden. 

� im Ausland vermarktete Tonnagen, soweit sie aus deutschen Kraftwerken stammen. 
� Für den Fall, dass BVK-Mitglieder untereinander Mengen veräußern, erfasst der Erstabgeber.  

 
5. Die Bemessung der Beiträge und/oder der Vermarktungschwellen sowie der Aufnahmegebühr können 

durch verbindliche Festlegungen der Gesellschafterversammlung des BVK verändert werden (siehe 
8.10 der BVK-Satzung). 

 
 
 


